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	Antrag 

(DVGW-Sachverständige)
	DVGW-Aktenzeichen:
	

	
	
	(wird von der DVGW CERT GmbH ausgefüllt)


an DVGW CERT GmbH, Bonn, zur Zertifizierung, Prüfung, Überwachung und Verlängerung bzw. Änderung der Zertifizierung von DVGW-Sachverständigen

	1.     Persönliche Angaben

	Vor- u. Zuname:
	     

	Titel/Berufsbezeichnung:
	     

	Geburtsdatum:
	     

	Privatanschrift:
	     

	Rechnungsanschrift:

(sofern relevant)
	     

	Kostenstelle:
(sofern relevant)
	     
	Bestellnummer:

(sofern relevant)
	     

	Tel.:
	     
	Fax:
	     
	eMail:
	     

	Dienstanschrift:
	     

	
	     

	Tel.:
	     
	Fax:
	     

	eMail:
	     

	DVGW-Mitgliedsnummer
	     


2.
Antragsart 


(bitte stets angeben)

	 FORMCHECKBOX 

	Neuantrag

	 FORMCHECKBOX 

	Verlängerung

	 FORMCHECKBOX 

	Erweiterung der Anerkennung um Fachgebiet(e) und/oder Teilgebiet(e)

(bitte Fachgebiete und Arbeitsblätter angeben)

	
	     

	
	     

	
	     

	
	     

	
	     

	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Wechsel Arbeitgeber

	 FORMCHECKBOX 

	Umschreibung


3.
Zertifizierungsumfang:

Hiermit beantrage ich die Zertifizierung als DVGW-Sachverständiger folgender Fachgebiete bzw. Teilgebiete

	
	Fach-gebiet
	Arbeitsblatt
	Titel
	Erstmalige Anerkennung als DVGW-Sachverständiger im Jahr

	
	I
	
	Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Herstellung von Brenngasgemischen
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 213
	Anlagen zur Herstellung von Brenngasgemischen
	     

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 215
	Flüssig-Erdgas-Satellitenanlagen
	     

	
	II
	
	Errichtung und Betrieb von Verdichter- und Expansionsanlagen
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 497
	Verdichteranlagen
	     

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 487
	Gasexpansionsanlagen
	     

	
	III
	
	Errichtung und Betrieb von Gas-Druckregel- und 

Messanlagen
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 491
	Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb
	     

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 492
	Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 

100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung
	     

	 FORMCHECKBOX 

	IV
	G 498
	Errichtung und Betrieb von Durchleitungsdruckbehältern
	     

	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	V
	G 651
	Errichtung und Betrieb von Erdgastankstellen
	     

	
	
	
	
	

	
	VI a
	
	Errichtung und Betrieb von Gasrohrleitungen bis 

16 bar Betriebsdruck aus Stahl und duktilem Guss
	     

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 462/I
	Errichtung von Gasleitungen bis 4 bar Betriebsdruck aus 

Stahlrohren
	     

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 462/II
	Gasleitungen aus Stahlrohren von mehr als 4 bar bis 16 bar 

Betriebsdruck
	     

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 466-1
	Gasleitungen aus Stahlrohren für einen Betriebsdruck größer als 5 bar - Instandhaltung
	     *

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 466/II
	Gasrohrnetze aus duktilen Gussrohren mit einem Betriebsdruck von mehr als 4 bar, Instandhaltung
	     

	 FORMCHECKBOX 

	VI b
	G 472
	Errichtung und Betrieb von Gasrohrleitungen bis 10 bar Betriebsdruck aus Polyethylen
	     

	
	
	
	
	

	
	VII
	
	Errichtung und Betrieb von Gasrohrleitungen über 16 bar Betriebsdruck
	     

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 463
	Gasleitungen aus Stahlrohren für einen Betriebsdruck > 16 bar - Errichtung
	     

	 FORMCHECKBOX 

	
	G 466-1
	Gasleitungen aus Stahlrohren für einen Betriebsdruck größer als 5 bar - Instandhaltung
	     

	 FORMCHECKBOX 

	VIa + VII

KKS
	G 466-1 KKS
	Kathodischer Korrosionsschutz nach DVGW-Arbeitsblatt G 466/I
	     

	 FORMCHECKBOX 

	VIII
	VP 265-1
	Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in Erdgasnetze - Teil 1: Fermentativ erzeugte Gase; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme
	     

	 FORMCHECKBOX 

	TRGI
	G 648
	Anforderungen an DVGW-TRGI-Sachverständige
	     


4.
Behördliche Anerkennung 

	Ich beantrage zusätzlich die behördlichen Anerkennung gem. der Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHLVO) für folgende(s) Fachgebiet(e)

	 FORMCHECKBOX 

Fachgebiet 1
	 FORMCHECKBOX 

Fachgebiet 3
	 FORMCHECKBOX 

Fachgebiet 5

	 FORMCHECKBOX 

Fachgebiet 2
	 FORMCHECKBOX 

Fachgebiet 4
	 FORMCHECKBOX 

Fachgebiet 7


5.
Verpflichtung des Antragstellers bezüglich der Anerkennung der Grundsätze für Tätigkeiten von DVGW-Sachverständigen 

1.
Der DVGW-Sachverständige wird bei seiner Tätigkeit als Sachverständiger die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften und Technischen Regeln insbesondere das DVGW-Regelwerk beachten und anwenden.

2.
Der DVGW-Sachverständige übt seine Tätigkeit als DVGW-Sachverständiger weisungsunabhängig und eigenverantwortlich sowohl gegenüber dem Auftraggeber als auch gegenüber Dritten aus und ist von seinem Arbeitgeber für die Sachverständigentätigkeit freigestellt.

3.
Der DVGW-Sachverständige wird keine Sachverständigenaufgaben übernehmen, deren Erledigung berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit entstehen lassen können.

4.
Der DVGW-Sachverständige wird nur für solche Anlagen eine Sachverständigentätigkeit ausüben, für deren Planung und/oder Errichtung er nicht unmittelbar als Ausführender zuständig ist.

5.
Der DVGW-Sachverständige verpflichtet sich, sich über den Stand der Technik, insbesondere der Sicherheitstechnik und der Normung, zu unterrichten. Hierzu sowie zur Sicherstellung der Gleichartigkeit und Einheitlichkeit der Prüfungen dient insbesondere der vom DVGW regelmäßig veranstaltete Erfahrungsaustausch. Die Ergebnisse des Erfahrungsaustausches sind bei der Ausübung der Sachverständigentätigkeit zu berücksichtigen.

6.
Der DVGW-Sachverständige wird Sachverständigenaufgaben nur übernehmen, wenn eine Haftpflichtversicherung für eine zum Schadenersatz verpflichtende Handlung im Rahmen der Sachverständigentätigkeit besteht.

7.
Der Sachverständige verpflichtet sich, nur solche Aufträge anzunehmen, für deren Abwicklung eine ausreichende theoretische und praktische Qualifikation besteht. Der DVGW-Sachverständige kann sich für die Beurteilung von speziellen Fachfragen auf die sachkundigen Äußerungen anderer Fachleute - wo nötig, anerkannter Sachverständiger - stützen. Dabei wird er nur qualifizierte Fachleute und Fachfirmen mit der Durchführung von Unteraufträgen betrauen. Er muss dies in den Prüfbescheinigungen oder Gutachten zum Ausdruck bringen und belegen.

8.
Der DVGW-Sachverständige muss die Ergebnisse seiner Sachverständigentätigkeit schriftlich festhalten, mit seinem Stempel versehen und unterschreiben. Originale der Prüfbescheinigungen sind dem Auftraggeber auszuhändigen.

9.
Der DVGW-Sachverständige wird im Rahmen seiner Tätigkeit nicht für sein Unternehmen, andere Organisationen oder für Erzeugnisse bestimmter Hersteller werben.

10.
Der DVGW-Sachverständige ist zu Verschwiegenheit verpflichtet, wenn bei seiner Tätigkeit Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder technische Neuerungen bekannt werden. 

11.
Der DVGW-Sachverständige muss der DVGW CERT GmbH unverzüglich mitteilen, wenn er den Arbeitgeber gewechselt hat oder wenn sich die betriebliche Aufgabenstellung des DVGW-Sachverständigen geändert hat.

12.
Mit dem Abschluss eines Vertrages zur Durchführung einer Sachverständigentätigkeit entstehen Rechtsbeziehungen nur zwischen dem Auftraggeber und dem DVGW-Sachverständigen. Die DVGW CERT GmbH übernimmt mit der Anerkennung des DVGW-Sachverständigen keine Haftung in Bezug auf dessen Tätigkeit.

13.
Der DVGW-Sachverständige verpflichtet sich, Aufträge abzulehnen, wenn die Vermutung besteht, dass seine Tätigkeit für eine gesetzeswidrige Handlung in Anspruch genommen werden soll.

Mit diesem Antrag erkenne ich die Grundsätze für das Tätigwerden als DVGW-Sachverständiger nach der DVGW-Geschäftsordnung für die Zertifizierung von Personen als DVGW-Sachverständige an.

5.
Allgemeine Angaben zu den Zertifizierungsverfahren:

	Grundlage des Antragsverfahrens ist die zum Zeitpunkt des Antragseingangs aktuelle Geschäftsordnung der DVGW CERT GmbH für die Zertifizierung von Personen als DVGW-Sachverständige. Für die Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Änderung und Umschreibung gilt die zum Zeitpunkt des Antragseingangs gültige Entgeltliste. Eventuelle Rechnungsbeanstandungen sind in schriftlicher Form zusammen mit dem Reklamationsgrund innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung der Rechnung mitzuteilen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Gerichtsstand für alle Forderungen aus der Geschäftsordnung und der Entgeltliste der DVGW CERT GmbH ist Bonn.

Mit der Annahme des Antrags (Auftragsbestätigung und Zuteilung eines Aktenzeichens) wird der Antrag als zulässig eingestuft und bearbeitet. Bei Abbruch des Verfahrens durch den Antragsteller oder bei negativem Ausgang des Zertifizierungsverfahrens werden 50% der Zertifizierungsentgelte fällig. Wiederholungsprüfungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Bei Überprüfungen evtl. anfallende Reisekosten werden dem Sachverständigen zusätzlich zu den Zertifizierungsentgelten in Rechnung gestellt.

Die Zertifizierungskriterien ergeben sich aus dem einschlägigen DVGW-Regelwerk, in der Regel einem DVGW-Arbeitsblatt (z.B. G 100) mit Qualifikationsanforderungen für Sachverständige sowie ergänzenden Festlegungen der DVGW CERT GmbH und den Anforderungen aus den Antragsunterlagen. Der Sachverständige erkennt die in dem aktuellen Stand des Regelwerks enthaltenen Bestimmungen an und verpflichtet sich, diese während der gesamten Laufzeit des Zertifikates einzuhalten. Die zur Zertifizierung einzureichenden Unterlagen und Zeugnisse müssen über den Zeitpunkt der Prüfung hinaus gültig sein und bei Ablauf verlängert werden.

Als Zertifikatinhaber wird der Sachverständige mit seinem Dienstsitz des ihn beschäftigenden Unternehmens bzw. mit seiner gewerblich gemeldeten Anschrift eingetragen. 

Der Antragsteller verpflichtet sich, nach Erteilung eines Zertifikats eine jährliche Überwachung durch die DVGW CERT GmbH durchführen zu lassen. Zum 1. Juli jedes auf die Ersterteilung einer Zertifizierung folgenden Kalenderjahres wird für alle Zertifikatinhaber eine Registrierungspauschale fällig, sofern zu diesem Datum die Zertifizierung nicht gekündigt oder zurückgezogen ist, unabhängig von einem laufenden Antragsverfahren. Für die Berech​nung der jährlichen Registrierungspauschale werden die am 1. Juli des jeweiligen Jahres gültigen Ent​gelte und Zertifikatdaten herangezogen.

Hat die DVGW CERT GmbH ein Zertifikat ausgestellt, so verpflichtet sich dessen Inhaber, jede Änderung der Unternehmensorganisation und seiner Stellung im Unternehmen, die Einfluss auf seine Tätigkeit als Sachverständiger oder auf seine Unabhängigkeit hat, sowie jede Änderung des Firmennamens, der Firmenstruktur und der Firmenanschrift der DVGW CERT GmbH innerhalb von 4 Wochen mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann das Zertifikat mit sofortiger Wirkung entzogen werden. Ein Zertifikat kann ferner fristlos entzogen werden, wenn der Antragsteller bzw. Inhaber seinen finanziellen Verpflichtungen oder sonstigen Auflagen gegenüber der Zertifizierungsstelle nicht fristgerecht nachkommt.

Für die Dauer der Gültigkeit der Zertifizierung ist der Sachverständige berechtigt, im Rahmen der zulässigen Nutzungsbedingungen die jeweiligen DVGW-Zertifizierungs​zeichen und die von der DVGW CERT GmbH ausgegebenen Stempel  zu verwenden. Die Verwendung der für einen Sachverständigen zutreffenden Zertifizierungszeichen und Stempel ist nur in der von der DVGW CERT GmbH vorgegebenen Form und nur für die zertifizierten Verfahren gestattet. Für die Nutzung der Zertifizierungszeichen gelten die aktuellen Lizenzbestimmungen der DVGW CERT GmbH, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Sachverständigenstempel dürfen nur für Dokumente genutzt werden, die in direktem Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Sachverständigen stehen. Auskünfte der DVGW CERT GmbH zum Stand des Zertifizierungsverfahrens sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich erteilt werden.


	     
	
	     

	(Ort und Datum)
	(Rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel des (zukünftigen) Sachverständigen
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